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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug (in 15 Minuten)

Gliederung

A) Entscheidungen des BVerwG
B) Hinweise der Festsetzungsbehörde
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
A) Entscheidungen des BVerwG

1. Beschluss des BVerwG vom 15.04.2008 (AZ.: 7 B 9.08) 

MW CSB 
339 mg/l

ÜW CSB 80 mg/l

01.01. 31.12.02.07. 15.07. 01.08.

Heraberklärung 
CSB 60 mg/l

Erhöhungs-
schadeinheiten 

aus 
Spanne 80 bis 339 mg/l

Grundschadeinheiten 
auf Basis 80 mg/l

??

??
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
A) Entscheidungen des BVerwG

1. Beschluss des BVerwG vom 15.04.2008 (AZ.: 7 B 9.08) 

Leitsatz:

Die für die Berechnung der Abwasserabgabe zu ermittelnde Zahl 

der Schadeinheiten ist bei Überschreitung eines für das ganze Jahr 

bestehenden Bescheidwertes auch dann auf der Grundlage dieses 

Wertes für das gesamte Jahr zu erhöhen, wenn für einen 

Teilzeitraum ein Wert heraberklärt und der heraberklärte Wert 

eingehalten wurde.

4



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
A) Entscheidungen des BVerwG

2. Urteil des BVerwG vom 26.06.2008 (AZ.: 7 C 2.08) 

Leitsatz:

Bei einer Abwasserkanalisation im Trennsystem

können sowohl die Aufwendungen für den Bau des 

Schmutzwasserkanals als auch die für den Bau des 

Niederschlagswasserkanals 

… unter den weiteren Verrechnungsvoraussetzungen … 

mit der Abwasserabgabe verrechnet werden.
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
A) Urteil des BVerwG vom 26.06.2008 

BMK

komm. KA

SW

Finden Sie die Unterschiede!

Umstrittene Vorschrift § 10 Abs. 4 AbwAG:
… Verrechnung der Abwasserabgabe ist möglich für eine Anlage, die das Abwasser vorhandener 
Einleitungen einer Abwasserbehandlungsanlage zuführt  Dies trifft isoliert betrachtet auf 
Niederschlagswassersammler im Trennsystem nicht zu. 

komm. KA

SW

NW

SW

= eine Anlage

 ABER BVerwG
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen

Vermeidung von 

M e h r b e l a s t u n g e n  

aufgrund

P a p i e r l a g e  
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen
- fehlende Erlaubnisse
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nicht !!! 

• statt halbiertem Abgabesatz von 17,895 EUR wird 

voller Abgabesatz von 35,79 EUR angesetzt

• Empfehlungen an die Abgabepflichtigen:

– Prüfen Sie Ihre Erlaubnisse auf deren Laufzeit.

– Führen Sie ein verlässliches Wiedervorlagesystem.

– Beantragen Sie eine Verlängerung rechtzeitig.

– Vermeiden Sie Befristungen, die auf das Jahresende 

fallen. 

– Geben Sie im Zweifelsfall spätestens einen Monat 

vor Beginn des Veranlagungsjahres eine 

Ersatzerklärung ab.



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen
- fehlende Erlaubnisse
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• keine rückwirkende Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis

• Ist Befristung abgelaufen, kommt nur eine Neuerteilung 
der Erlaubnis in Frage.

!

!



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen
- mangelhafte Erlaubnisse

- Überwachungswerte
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- Pges und Nges fehlen

- Probenahmeart fehlt

- unzutreffendes Analyseverfahren zugeordnet



  

JSM ist 

- ein entscheidender Faktor für die Abgabenhöhe

- eine Durchschnittsgröße, d. h.: DIE JSM MUSS NICHT EINGEHALTEN WERDEN! 

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen
- mangelhafte Erlaubnisse

- Jahresschmutzwassermenge
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Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Schmutzwassergroßeinleitungen
- mangelhafte Erlaubnisse

- Jahresschmutzwassermenge
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Empfehlungen an die Abgabepflichtigen:

- Prüfen Sie Ihre JSM regelmäßig.

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Heraberklärung.

- erforderlichenfalls Neufestsetzung beantragen; rückwirkende Veränderung?

Sonderfall Bürgermeisterkanal (BMK):

Die Einleitungen aus BMK entsprechen derzeit in aller Regel  nicht dem Stand der Technik, so 

dass diese derzeit auch nicht erlaubnisfähig sind!

 realistische Ersatzerklärungen abgeben oder 

Schätzung durch die Festsetzungsbehörde



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Niederschlagswasserabgabe
- Abgabefreiheit

- Antragserfordernis
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Antragserfordernis für 

- Entlastungen aus einem Mischsystem

- Einleitungen aus Niederschlagswassersammlern im Trennsystem 

Sonderfall BMK 

Verzicht auf Antragstellung, wenn keine gewerblichen Flächen angeschlossen sind

Problem:

S. d. T.  und Antrag  = Abgabefreiheit

S. d. T.  und Antrag = Abgabeerhebung



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug
B) Hinweise zum Abgabenvollzug 

- Kleineinleiterabgabe
- Kataster

14

- Rundschreiben RP Dresden vom 30.05.2007 

- Nachreichung fehlender Kataster, sonst Schätzung nach Erfahrungswerten

- vorab „Hinweise zur Dateinutzung“ sowie die „Erläuterungen/Endnoten“ 

vollständig durcharbeiten 

- Kontaktaufnahme mit Sachgebiet Abgaben

Homepage SMUL

http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/wasser/index_1118.html

eMail an Landesdirektion Dresden 

Abwasserabgabe@ldd.sachsen.de 



  

Die Abwasserabgabe im aktuellen Vollzug   (in 18 Minuten)
   Abschluss
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Fortbildungsangebot VWA Sachsen

- nächste Veranstaltung:  24.11. bis  25.11.2008

- weitere Termine sind für Februar sowie März 2009 avisiert

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.


